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Zur Sache 

Die BASF bekennt sich zu einem nachhaltigen weltweiten Klimaschutz und unterstützt das Kyoto-Ziel einer Redu-
zierung aller Treibhausgase in den Industriestaaten um 5,2 %. Kohlendioxid hatte in der EU im Jahr 2000 mit rund 
80 % der Gesamtemissionen unter den Treibhausgasen den größten Anteil. Die Einsparpotenziale im Bereich  Bauen 
und Wohnen werden nicht oder nur unzureichend genutzt. Für den energetisch zu sanierenden Gebäudebestand 
existieren technische und wirtschaftliche Lösungen, die durch breit angelegte Informationskampagnen bekannt 
 gemacht werden müssen und durch verpfl ichtende Maßnahmen sollte ihr Einsatz verbindlich werden.

Die EU hat ihr gemeinsames Reduktionsziel für Klima gase 

gemäß Kyoto-Protokoll von – 8 % für die Verpfl ichtungs-

periode 2008 bis 2012 unterschiedlich auf die Mitglieds-

staaten verteilt. Deutschland hat sich verpfl ichtet, die Emis-

sionen um 21 % (CO2-Äquivalente) bis zum Jahr 2012 

 gegenüber dem Basisjahr 1990 zu vermindern.

Im Dezember 2003 wurde auf dem 9. Klima-Gipfel in Mai-

land eine  Zwischenbilanz der Europäischen Umweltagentur 

zum Stand der EU-Verpfl ichtungen im Rahmen des  Kyoto-

Protokolls veröffentlicht. Demnach ist die Gemeinschaft 

von der Erfüllung der gesteckten Ziele weiter denn je ent-

fernt. Die Zahl der Mitgliedsstaaten, die ihre im Rahmen 

der Lasten teilung übernommenen Emissionsminderungen 

voraussichtlich nicht  erfüllen werden, hat sich von 9 auf 13 

erhöht. Lediglich Großbritannien und Schweden liegen 

noch im Zeitplan.

Auch Deutschland wird nach neueren Hochrechnungen 

 seine Verpfl ichtungen knapp verfehlen und nur – 19,7 % 

 erreichen. Insgesamt wird die EU voraussichtlich ihre Emis-

sionen bis 2012 gegenüber dem Stand von 1990 nur um 

0,5 % mindern können, obwohl sie sich im  Protokoll von 

Kyoto zu einer Minderung um 8 % verpfl ichtet hat. 

In der Zeit von 1990 bis 2002 haben die CO2-Emittenten in 

Deutschland unterschiedliche Minderungserfolge erzielt:

Energieerzeugung: –17% 450 auf 372 Mio. t

Industrie: –37% 174 auf 109 Mio. t

Verkehr: +5% 163 auf 172 Mio. t

Haushalte: –10% 133 auf 120 Mio. t

Gewerbe: –37% 93 auf 59 Mio. t

Gesamt: –17,8% 1014 auf 833 Mio. t

Der Anteil der Haushalte an den CO2-Emissionen betrug 

im Jahr 2002 etwa 14 % – das entspricht einer Emission 

von 120 Mio. Tonnen CO2. Im Gebäudebestand liegen 

nach wie vor ungenutzte Potenziale zur Minderung der 

CO2-Emissionen. Jährlich stehen ca. 600.000 Wohnein-

heiten (WE) des Altbaubestandes aus verschieden 

 Gründen zur Sanierung an. Nur ein Drittel davon, d. h. 

nur ca. 200.000 WE werden energetisch saniert, obwohl 

diese Maßnahmen für den Investor wirtschaftlich sind.

Wenn es gelingt, den energetischen Zustand der Gebäude 

bei allen jährlichen Bestandssanierungen durch Wärme-

dämm-Maßnahmen von durchschnittlich 25 Liter Heizöl/m2 

und Jahr auf 7 Liter Heizöl/m2 und Jahr zu bringen, könnte 

das Emissionsminderungsziel im Jahr 2012 mit –21% ent-

gegen der Prognose doch erreicht und dabei Ressourcen 

geschont und Arbeitsplätze geschaffen werden.

CO2-Minderung durch Wärmedämm-
Maßnahmen im  Gebäudebestand
Klimaschutz – Ressourcen schonung – Arbeitsplätze
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? Wie hoch ist das CO2-Minde-

rungspotenzial im Gebäude-

bestand?

Der Gebäudebestand in Deutschland 

liegt bei ca. 34 Mio. Wohneinheiten 

(WE), das entspricht ca. 2,9 Mrd. m2 

Wohnfläche (mittl. Wohnfläche: 85 m2).

29 Mio. WE befinden sich in Gebäu-

den, die vor 1979 errichtet wurden 

und damit als energetisch sanierungs-

bedürftig eingestuft werden.

Hiervon sind bereits 5 Mio. WE ener-

getisch saniert, so dass sich ein 

Potenzial von 24 Mio. WE für die 

energetische Sanierung ergibt. Der 

durchschnittliche Heizenergiebedarf 

(Heizwärmebedarf/Wirkungsgrad der 

Heizung) liegt im Altbaubestand bei 

25 Liter Heizöl/m2a.

Könnte der gesamte energetisch sa-

nierungsbedürftige Gebäudebestand 

mit seinen 24 Mio. WE auf das Niveau 

der EnEV (Energieeinsparverordnung) 

für den Neubau, hier werden 7 Liter/

m2a bzw. 70 kWh/m2a Heizenergiever-

brauch gefordert, gebracht werden, so 

könnten mehr als 90 Mio. Tonnen CO2-

Emissionen eingespart werden.

Damit könnte der heutige CO2-Aus-

stoß durch die Verbrennung fossiler 

Energieträger für die Erwärmung von 

Gebäuden um 75 % reduziert werden.

? Wie wird das CO2-Minde-

rungspotenzial im Gebäude-

bestand heute genutzt?

Jährlich werden ca. 600.000 WE des 

Altbaubestandes (ca. 2,5 %) saniert. 

Die häufigsten Gründe sind Fassa-

den- und Dachsanierungen. Ein Drittel 

davon, d. h. nur etwa 200.000 WE 

werden auch energetisch saniert. 

Dass die Quote für die energetische 

Sanierung so niedrig liegt, ist unver-

ständlich, da die Kosten für das Ge-

rüst und die Baustelleneinrichtung im-

mer anfallen und die Kosten für eine 

optimale Wärmedämmung vergleichs-

weise gering sind.

? Was behindert die als sinnvoll 

anerkannten Maßnahmen zur 

energetischen Sanierung von 

Gebäuden?

Für die Wohnungswirtschaft und den 

privaten Vermieter ist heute noch im-

mer das sogenannte Investor-Nutzer-

Dilemma vorrangig. Die getätigten 

Investitionen in die energetische 

Sanierung eines Gebäudes kommen 

vordergründig dem Mieter zu gute, da 

dieser weniger Heizkosten zu zahlen 

hat und damit seine „zweite Miete“ 

reduziert. 

Häufig entspricht die maximal mög-

liche Mieterhöhung nach § 559 BGB 

nicht den Renditeerwartungen der 

Vermieter. Eine Amortisationszeit der 

Energiesparmaßnahmen von über 10 

Jahren wird von den zumeist kurzfris-

tig kalkulierenden Investoren bzw. Ei-

gennutzern nicht akzeptiert.

Ein anderer, sehr weit verbreiteter 

Grund ist Unkenntnis oder fehlende 

Beratung durch Planer, Architekten 

und Handwerker, die mit den heutigen 

Produkten und Systemlösungen nicht 

vertraut sind.

? Welche Maßnahmen sind für 

eine energetische Sanierung 

von Gebäuden zu ergreifen?

Folgende Wärmedämm-Maßnahmen 

sind für eine Hüllensanierung sinnvoll:

•  Wärmedämmverbundsystem an der 

Außenfassade

•  Unter-, Zwischen- oder Aufsparren-

dämmung am geneigten Dach

• Dämmung der Kellerdecke

• Wärmeschutzverglasung

Unter der Voraussetzung, dass ein 

modernes Heizungssystem nach EnEV 

bereits installiert ist, sind die genannten 

Maßnahmen bei gebäudespezifisch 

berechneter Dämmstärke ausrei-

chend, um den Niedrigenergie-

hausstandard für den Neubau nach 

EnEV (7 Liter/m2a) zu erreichen. Eine 

Be- und Entlüftungsanlage ist hier 

nicht zwingend erforderlich.

Höherwertige energetische Bestands-

sanierungen bis zum KfW 60-Haus 

(Primärenergiebedarf inkl. Warmwas-

ser von 60 kWh/m2a) oder sogar  

KfW 40-Haus erfordern in der Regel 

höhere Dämmstärken, Passivhaus-

fenster, eine sorgfältige Behandlung 

der Wärmebrücken, ein hohes Maß an 

Qualitätssicherung zur Gewährleis-

tung der Dichtigkeit der Gebäudehülle 

und Be- und Entlüftungsanlagen mit 

Wärmerückgewinnung.

? Wie wirtschaftlich sind Maß-

nahmen zur energetischen 

Sanierung von Gebäuden?

Für die Wirtschaftlichkeitsbewertung 

wurde angenommen, dass eine Sa-

nierung des Objektes ohnehin erfor-

derlich ist, d. h. für die Bewertung 

wurden nur die Kosten für die energe-

tischen Maßnahmen berücksichtigt.

Als reine Sanierungskosten („Ohne-

hin-Kosten“) wurden Gerüstarbeiten, 

Putzsanierung und Anstrich sowie der 

Fensteraustausch berücksichtigt. 

Als Referenzgebäude für die Wirt-

schaftlichkeitsbewertung wurde ein 

kleines Mehrfamilienhaus mit 9 Wohn-

einheiten (3 Stockwerke, Wohnfläche 

ca. 700 m2) ausgewählt, welches 

bezüglich der Wohnfläche zwischen 

einem Einfamilienhaus und einem 

größeren Mehrfamilienhaus liegt  

und einen Heizenergiebedarf von  

25 Liter/m2a hat. 

Die Kombination der Einzelmaßnah-

men wurde so gewählt, dass der Nied-

rigenergie-Standard der EnEV für den 
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Neubau (7 Liter/m2a) und eine CO2-

Einsparung von mehr als 40 kg/m2a 

erreicht wurde.

Basierend auf einer dramatischen 

Rohölpreisentwicklung von vormals 

35 US-$/barrel bis heute auf über  

60 US-$/barrel wurden Energiepreise 

von 5 ct/kWh bis 8 ct/kWh mit einer 

Preissteigerung von 2 %/a verwendet.

In der Wirtschaftlichkeitsbewertung 

wurden die notwendigen Aufwendun-

gen (Investitionen in energetische 

Maßnahmen ohne Berücksichtigung 

der „Ohnehin-Kosten“) den Rückflüs-

sen aus der Energieeinsparung über 

20 Jahre gegenübergestellt. Als Kenn-

größen werden der interne Zins und 

die Amortisationszeit verwendet.

Interner Zins und Amortisationszeit im Be-

trachtungszeitraum von 20 Jahren in Abhän-

gigkeit der Rohölpreis- bzw. Energiekosten-

Entwicklung:

Rohölpreis/ Interner Amortisations 
Energiekosten Zins [%] zeit [Jahre]
35 US-$/barrel/ 
5 ct/kWh 7,1 14,5
40 US-$/barrel/ 
5,5 ct/kWh 8,3 13
50 US-$/barrel/ 
7 ct/kWh 11,5 10
60 US-$/barrel/ 
8 ct/kWh 13,6   8,5

Die Berechnung ergab bei einem ver-

bleibenden Heizenergiebedarf von  

7 Liter/m2a für das Referenzobjekt ei-

ne Amortisationszeit von 14,5 Jahren 

bei einem internen Zins von 7.1 % für 

einen Energiepreis von 5 ct/kWh bzw. 

bei 8 ct/kWh weniger als 9 Jahre und 

einen internen Zins von sogar 13,6 %.

Die Investition in die energetische 

Modernisierung von Bestandsgebäu-

den ist damit nicht erst nach dem 

Energiepreisanstieg hoch rentabel.

Die angegebenen Zinssätze weisen 

die Rendite über einen Nutzungszeit-

raum von 20 Jahren aus.

Die Wirtschaftlichkeit von energeti-

schen Sanierungsmaßnahmen ist im 

Einzelfall zu prüfen. Speziell für die 

Wohnungswirtschaft können auch 

umfangreiche  Maßnahmen wirtschaft-

lich sein, da man sich damit von der 

Konkurrenz abheben, Leerstände 

minimieren und Instandsetzungszyk-

len deutlich verlängern kann.

? Welche Maßnahmen zur 

Förderung der energetischen 

Sanierung von Gebäuden 

gibt es, und wie werden sie 

angenommen?

Die Bundesregierung fördert Energie-

sparmaßnahmen im Gebäudebestand 

mit Krediten der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KfW) in vielfältiger Weise. 

Durch Zinsverbilligungen von bis zu 

3 % und einen Teilschulderlass von 

15 % bei Erreichen des Niedrigener-

giestandards können erhebliche För-

dereffekte, die insgesamt bei mehr als 

40 % der Kosten der Energiesparmaß-

nahme liegen können, erreicht wer-

den. Das KfW-CO2-Gebäudesanie-

rungsprogramm ist mit 1,5 Mrd. € für 

verbilligte Kredite bis 2005 begrenzt 

und wird nicht im gewünschten Um-

fang in Anspruch genommen.

Zur Verbesserung der Inanspruchnah-

me und der Effizienz im Hinblick auf 

den energetischen Zustand des Ge-

bäudebestandes sollten bei dieser 

Förderung folgende Aspekte überprüft 

werden:

•  KfW-Kredite werden nur von Ge-

schäftsbanken vermittelt, die auf 

Grund der Ausgestaltung der Kon-

ditionen wenig Interesse an der 

Vergabe dieser Mittel haben. 

•  Der Teilschulderlass von 15 % wird 

auch für den Teil der Maßnahme 

gewährt, der nicht energetisch be-

dingt ist.

? Wie können die Rahmen-

bedingungen verbessert 

werden, um die jährliche 

Sanierungsquote von Ge-

bäuden deutlich anzuheben?

Die Rahmenbedingungen für die For-

cierung und Förderung von Wärme-

dämmmaßnahmen im Gebäudebe-

stand sollten folgendermaßen verän-

dert werden:

•  Nutzung der anstehenden Novellie-

rung der Energieeinsparverordnung 

(EnEV) zur Senkung der Zielwerte 

für den Neubau (Primärenergiebe-

darf, Transmissionswärmeverlust) 

um 30% und der bauteilbezogenen 

Anforderungen in der Bestandssa-

nierung auf das Niveau des Niedrig-

energiehauses der EnEV von 2002.

•  Die Umsetzung der EU-Richtlinie 

über die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden (2002/91/EG vom 16. De-

zember 2002) soll nach der Novel-

lierung der EnEV umgehend und 

vollständig umgesetzt werden. 

Dadurch entsteht die dringend not-

wendige Transparenz am Gebäude-

markt (Alt- und Neubauten) hinsicht-

lich der energetischen Beschaffenheit 

von Gebäuden, was sich positiv auf 

die Zahl der energetischen Gebäu-

desanierungen auswirken wird.

•  Bei Städten und Gemeinden mit 

mehr als 50.000 Einwohnern sollte 

die Erstellung von qualifizierten 

Mietspiegeln unter Berücksichti-

gung der wärmetechnischen Be-

schaffenheit der Gebäude vorge-

schrieben werden. Auf diese Weise 

würden Aufwendungen für energe-

tische Sanierung zum Bestandteil 

der Miete werden und Transparenz 

über Kostenvorteile für Mieter und 

Vermieter geschaffen.  

•  Statt des Forderungsverzichts von 

15 % durch einen Teilschulderlass, 

der eingeräumt wird, wenn durch 

die Maßnahmen der Niedrigenergie-
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Standard nach EnEV erreicht wird, 

sollte ein Zuschuss in Höhe von 10 % 

auf die energetisch bedingten 

Investitionskosten unter folgenden 

Voraussetzungen gewährt werden:

–  Erreichen des Niedrigenergie-Stan-

dards nach EnEV Neubau

–  Vorlage von Rechnungen von Fach-

firmen

Eine solche Maßnahme würde das 

Fördervolumen vergrößern, wäre aber 

selbst unter Berücksichtigung von al-

len Mitnahmeeffekten bei den bereits 

heute jährlich sanierten 200.000 WE 

und bei einer Schattenwirtschaftsquo-

te von 50 %, die durch die Ausgestal-

tung der Förderbedingungen sicher 

deutlich verringert werden kann, für 

den Staat kostenneutral.

? Welche Auswirkungen  

hätten verbesserte Förder-

bedingungen auf die  

Sanierungsquote und damit 

auf den CO2-Minderungs-

auftrag an Deutschland?

Bisher werden nur etwa 1 % des 

sanierungsbedürftigen Gebäudebe-

standes pro Jahr, das sind etwa 

200.000 WE, auch energetisch saniert.

Wenn die geänderten Rahmenbedin-

gungen eine Steigerung der energeti-

schen Sanierungsmaßnahmen um 

2 % pro Jahr bewirken, also weitere 

400.000 WE jährlich auf den Neubau-

Standard nach EnEV gedämmt wer-

den würde, könnten im Jahr 2012 ins-

gesamt mehr als 14 Mio. Tonnen CO2, 

das sind etwa 1,4 % der CO2-Emissio-

nen von 1990, zusätzlich eingespart 

werden.

Nach der Hochrechnung Ende 2003 

zur Emissionsminderung in 

Deutschland würden wir unsere 

Verpflichtung von – 21 % mit – 19,7 % 

knapp verfehlen.

Diese Lücke kann durch die forcier-

te energetische Gebäudesanierung 

mit einer CO2-Minderung um  

– 1,4 % bis 2012 erfolgreich ge-

schlossen werden und Deutschland 

könnte seine Verpflichtung erfüllen.

? Wie tragen diese Maßnahmen 

zum Leitgedanken der   

Nachhaltigkeit bei? 

• Klimaschutz 

• Ressourcenschonung 

• Arbeitsplätze

Die vorgeschlagenen Maßnahmen ha-

ben umfassende und übergreifende 

positive Effekte im Sinne der Nachhal-

tigkeit. Sie bringen Verbesserungen 

unter ökologischen (Klimaschutz, 

Ressourcenschonung), ökonomischen 

(Belebung der Bauwirtschaft) und so-

zialen (Belebung des Arbeitsmarktes) 

Gesichtspunkten. Sie sollten daher 

von der Bundesregierung, von allen 

Fraktionen im Bundestag, dem Hand-

werk, der Bauwirtschaft und den 

Gewerkschaften unterstützt werden.

Die zeitnahe energetische Sanierung 

durch Wärmedämmung von zusätz-

lichen 400.000 WE würde bei konser-

vativer Betrachtung mindestens 

40.000 Arbeitsplatze sichern oder neu 

schaffen. Positive Effekte aus Investiti-

onskreisläufen sind dabei nicht berück-

sichtigt. 

(BASF/IWU/Boston, 2003)

Der Arbeitsmarkteffekt für die Gebäu-

desanierung belief sich 2001 auf  

ca. 13 Arbeitsplätze pro 1 Million € 

Investition.

Bei einer forcierten Sanierung könnte 

ab 2010 mit einem Sanierungsvolu-

men von ca. 30 Milliarden €/Jahr und 

knapp 400.000 Arbeitsplätzen in der 

Bauwirtschaft gerechnet werden.

(Kleemann, 2003)

? Wer hat seine Gedanken 

und sein Wissen zu diesem 

Thema formuliert?

In einem gemeinsamen Projekt haben 

die BASF Aktiengesellschaft, das 

Institut Wohnen und Umwelt (IWU) 

und die Boston Consulting Group die 

betriebswirtschaftlichen und volks-

wirtschaftlichen Bedingungen unter-

sucht, die zu einer deutlichen Steige-

rung der energetischen Sanierung von 

Altbauten durch Maßnahmen zur 

Wärmedämmung führen würden. 

Die Studie wurde im Juni 2003 erstellt 

und im September 2005 mit aktuellen 

Energiekosten überarbeitet.

Das Engagement der BASF zu diesem 

Thema entspricht der Verpflichtung 

des Unternehmens zu einer nachhaltig 

zukunftsverträglichen Entwicklung. Mit 

ihrem Beitrag dokumentiert die BASF 

als führendes Unternehmen der Bau-

chemie auch ihre Kompetenz für die 

energieeffiziente Gebäudesanierung. 

Die BASF hat unter dem Namen  

3-Liter-Haus in der Altbaumodernisie-

rung perspektivisch die heute techno-

logisch möglichen Schritte zur Be-

grenzung des Energieverbrauchs im 

Gebäudebestand dargestellt und das 

Konzept in der Praxis über ihr Tochter-

unternehmen LUWOGE beispiel-

gebend realisiert. 

Ansprechpartner:

Petra Jahn-Stahnecker

Tel.: +49 621 60-21242

petra.jahn-stahnecker@basf-ag.de

BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen, Deutschland

Dr. Jörg Vogelsang
Tel.: + 49 621 60-47482
joerg.vogelsang@basf-ag.de
LUWOGE 
Das Wohnungsunternehmen der BASF
Brunckstr. 49, 67063 Ludwigshafen

Stand: Oktober 2005
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Zahlreiche Analysen verdeutlichen das große CO2-Einsparpotenzial im deutschen Gebäudebestand. Die aktuelle Entwick-

lung der Energiepreise unterstreicht die Dringlichkeit energiesparender Maßnahmen. Obwohl dies auch Arbeitsplätze in der 

Baubranche schaffen würde, sind wir jedoch immer noch weit von einer breiten Umsetzung der Erkenntnisse entfernt.

Wie können die erkannten Potenziale durch Verbesserung der Rahmenbedingungen erschlossen werden? Die notwendigen 

Instrumente sind vorhanden, sie müssen jedoch gebündelt, teilweise verbessert, kommuniziert und damit verständlich 

 gemacht werden.

Wir schlagen deshalb Folgendes vor:

! Nutzung der anstehenden No-

vellierung der Energieeinspar-

verordnung zur Verbesserung 

energetischen Standards für 

Neu- und Altbau

Für Neubauten und im Fall von Ände-

rungen an bestehenden Gebäuden 

müssen bestimmte energetische Stan-

dards eingehalten werden. Eine konti-

nuierliche Weiterentwicklung der En-

ergieeinsparverordnung ist notwen-

dig, um den energetischen Standard 

des Niedrigenergiehauses auch in der 

Bestandssanierung schrittweise zu er-

reichen. 

•  Wir schlagen daher vor, die Ziel-

werte im Neubau (Primärenergie-

bedarf, Transmissionswärmeverlust) 

um 30 % abzusenken und die bau-

teilbezogenen Anforderungen der 

EnEV in der Bestandssanierung auf 

das Niveau des Niedrigenergiehau-

ses zu reduzieren. 

Eine Absenkung der Zielwerte um 

30 % entspricht dem Wirtschaftlich-

keitsgebot des Energieeinsparge-

setzes. Die Maßnahmen sind bereits 

in einem Betrachtungszeitraum von 

20 Jahren wirt schaftlich zu realisieren. 

Durch diese Maßnahme wird der Heiz-

energiebedarf von Neubauten und 

Gebäuden im Bestand unmittelbar ge-

senkt. 

Allerdings gibt es ein erhebliches 

 Umsetzungsdefi zit – besonders im 

Gebäudebestand. Oftmals sind die 

gesetzlichen Anforderungen nicht be-

kannt oder werden im Einvernehmen 

zwischen Gebäudeeigentümer und 

Handwerker umgangen. Flankierende 

Maßnahmen wie Informationsvermitt-

lung durch Kommunikation und Wei-

terbildungsmaßnahmen für Planer, 

 Architekten und Handwerker sind 

 erforderlich.

! Umsetzung der EU-Gebäude-

richtlinie – Energiepass

Die EU-Gebäuderichtlinie schreibt den 

Mitgliedstaaten vor, bis zum 4. Januar 

2006 erforderliche Maßnahmen zu 

treffen, damit neue Gebäude national 

festgelegte Mindestanforderungen an 

die Gesamtenergieeffi zienz erfüllen. 

Die Mitgliedstaaten müssen zudem si-

cherstellen, dass beim Bau, beim Ver-

kauf oder bei der Vermietung von Ge-

bäuden dem Eigentümer bzw. dem 

potenziellen Käufer oder Mieter vom 

Eigentümer ein Ausweis über die Ge-

samtenergieeffi zienz (Energiepass) 

vorgelegt wird. Falls qualifi ziertes und/

oder zugelassenes Fachpersonal nicht 

oder nicht in ausreichendem Maße zur 

Verfügung steht, können die Mitglied-

staaten für die vollständige Anwen-

dung der Richtlinie eine zusätzliche 

Frist von drei Jahren in Anspruch neh-

men.

Investitionsstau aufl ösen – 
Rahmenbedingungen zur energetischen 
Modernisierung des Gebäudebestandes 
verbessern
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•  Wir fordern, schnellstmöglich die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

dass der Energiepass bundesweit 

und ohne Fristverlängerung einheit-

lich ab Anfang 2006 für alle Wohn-

gebäude (Alt- und Neubauten) ein-

geführt werden kann. 

Der Energiepass informiert Vermieter 

und Mieter objektiv, zeigt Einsparpo-

tenziale auf und ermöglicht es, den 

Energiebedarf von Häusern bundes-

weit unkompliziert zu vergleichen. Der 

Energiepass wird die energetische Be-

standsmodernisierung als Marketing-

instrument voranbringen.

! „Wärmetechnische Beschaffen-

heit“ im qualifizierten Miet-

spiegel

Im Mietwohnungsbestand bleibt die 

Umsetzung von Energiesparmaßnah-

men hinter den Erwartungen zurück, 

unter Anderem, weil der Nutzen der 

Energiesparinvestition nicht dem Ver-

mieter, sondern dem Mieter zufällt.

Das Mietrecht bietet seit September 

2001 die Möglichkeit, bei der Ermitt-

lung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

zwischen „einfachen“ (§ 558c BGB) 

und qualifizierten Mietspiegeln (§ 558d 

BGB) zu wählen. „Einfache“ Mietspie-

gel werden häufig ausgehandelt, qua-

lifizierte Mietspiegel auf der Basis ei-

ner Primärdatenerhebung nach wis-

senschaftlichen Grundsätzen ermittelt. 

Nur über qualifizierte Mietspiegel kann 

der Einfluss der wärmetechnischen 

Beschaffenheit auf die Miethöhe kor-

rekt abgebildet werden. 

•  Wir fordern daher für Städte und 

Gemeinden ab 50.000 Einwohner 

die Erstellung von qualifizierten 

Mietspiegeln unter Berücksichti-

gung der wärmetechnischen Be-

schaffenheit  vorzuschreiben.

Damit wird für den Vermieter ein we-

sentlicher Anreiz für Investitionen in 

energiesparende Maßnahmen ge-

schaffen. Es besteht ein rechtlich ge-

sicherter Anspruch auf erhöhten Miet-

einnahmen nach der Umsetzung von 

Energiesparmaßnahmen. 

! Energiesparförderung –  

Zuschuss statt Darlehen

Im Gegensatz zur aktuell bestehenden 

Darlehensförderung energiesparender 

Maßnahmen, z. B. durch die KfW (z. Z. 

360 Mio. € pro Jahr), könnten mit  ei-

nem Zuschuss zur energetischen Alt-

bausanierung ein Anreiz für alle Ge-

bäudeeigentümer geschaffen werden, 

auch für die, die keine Darlehen in An-

spruch nehmen wollen oder aufgrund 

vorhandener Bausparverträge nicht 

müssen.

•  Wir fordern daher einen einmaligen 

Zuschuss in Höhe von 10 % zu den 

energetisch bedingten Investitions-

kosten auf Basis vorliegender Hand-

werkerrechnungen und unter der 

Voraussetzung, dass mit den Maß-

nahmen der Niedrigenergiehaus-

standard nach EnEV-Neubau er-

reicht wird.

Investitionen für die Gebäudesanie-

rung können aufgeschlüsselt werden 

nach Instandsetzungskosten, allge-

meine Modernisierungskosten und 

Kosten für die energetische Moderni-

sierung. Erfahrungswerte für die 

Sanierung von Bestandsgebäuden auf 

den Niedrigenergiehausstandard der 

EnEV liegen vor. Danach werden rund 

500 Euro pro Quadratmeter Wohn-

fläche benötigt. Etwa 200 €/m²  

(ca. 40 %) davon sind Mehrkosten für 

die energetische Sanierung (Wärme-

dämmung der gesamten Gebäude-

hülle, Einbau hochwertiger Fenster). 

Die Heizungsanlage entspricht nach 

diesem Ansatz dem Stand der Anfor-

derungen und muss nicht erneuert 

werden.

Unter der Annahme, dass bei einem 

einmaligen Zuschuss in Höhe von  

10 % auf die energetisch bedingten 

Investitionskosten (Beispiel: Statisti-

sche Wohneinheit mit 85 m² Wohn-

fläche, 17.000 € für die energetische 

Modernisierung, Zuschuss: 1.700 €) 

auf Basis vorliegender Handwerker-

rechnungen die zur Sanierung pro 

Jahr anstehenden 600.000 WE tat-

sächlich auch alle energetisch saniert 

werden, ergibt sich ein Investitions-

volumen alleine für die energetischen 

Maßnahmen von ca. 10 Mrd. Euro und 

eine Zuschussvolumen von ca. 1 Mrd. 

Euro pro Jahr. 

! Intensivierung der Kommuni-

kation und Ausbildung

Im Bereich der Bestandssanierung 

muss es darum gehen, Gebäude tech-

nisch als Einheit von baulicher Hülle, 

Anlagentechnik und Nutzung zu 

betrachten. Ökonomisch muss die Be-

wertung der Investitionen vor dem 

Hintergrund von Markt- und Risikobe-

trachtungen erfolgen. Auf dieser Basis 

können nachhaltige Sanierungsemp-

fehlungen entwickelt und realisiert 

werden. In der Praxis zeigen sich je-

doch erhebliche Defizite in diesem in-

tegralen Prozess. 

•  Wir fordern daher, die Kommunika-

tion und die Aus- und Weiterbildung 

für das komplex Thema Altbausa-

nierung zu intensivieren. Der Focus 

muss stärker auf die Vermittlung 

praktischer bau- und anlagentech-

nischer Lösungen und der ökono-

mischen Bewertungen liegen.

Erforderlich sind Planungshilfen für 

die Zustandsdiagnose und darauf 

aufbauende energietechnische Sanie-

rung unterschiedlicher Gebäudety-

pen, damit bereits in einer frühen 

Phase der Erarbeitung eines Sanie-

rungskonzeptes Varianteneinschät-

zungen zur Energiebedarfs- und Kos-

tenentwicklung auf einer soliden Basis 

durchgeführt werden können. Diese 

wichtigen Grundlagen müssen zeitnah 

den Investoren vorliegen.

(BASF/IWU, Oktober 2005)


